






Vortrag Stadt Billerbeck:
Im Folge des Aushubes von angesammelten Schlamm des vorgefundenen Teiches bis auf die 
grundwasserführenden Schichten musste festgestellt werden, dass erhebliche Mengen an 
Feinsande aus den kluftigen grundwasserführenden Kalksandstein ausgetragen wurde. Diese 
führten innerhalb kurzer Zeit zur Verlandung des Restteiches bis auf eine Tiefe von „nur noch“ 80-
50 cm. Geplant war eine Tiefe des Aushubes bis auf die grundwasserführenden Schichten, diese 
ergaben sich beim Aushub bis zu einer Tiefe von rd. 1,80 – 2,00 m. Dies sah auch die Planung so 
vor

Fraktion B90/Die Grünen:
Im Wesentlichen wird der Stadt vorgeworfen, dass „bei der Herstellung des Weihers kardinale 
Detailfehler begangen wurden.“ Eine massive Quellschüttung im Bereich des „Still“- Gewässer, so 
wird behauptet, hätte dazu geführt, dass sich dort keine typische Struktur, keine natürlichen 
Temperaturverhältnisse sowie kein stabiler Gewässermechanismus hätte einstellen können



Diese privaten Einwender befürchten eine schnelle Verlandung des neuen Teiches und fordern 
eine Vertiefung. Eine Eintiefung des Teiches über die GW- stauenden Schichten hinaus ist nicht 
empfehlenswert. Der Vorhabenträger führt dazu aus, dass dieser dann nicht in erster Linie durch 
die bestehenden Quellaustritte sondern auch in verändertem Ausmaß direkt aus dem 
Grundwasser gespeist wird, sofern die neue Sohle unter dem sich neu einpendelnden 
Grundwasserstand liegt. Ob neben den Quellaustritten eine zusätzliche Speisung über das 
Grundwasser erfolgt, hängt somit von der Ausbaggerungstiefe des neuen Teiches ab.

Eine veränderte Tiefe des Teiches kann daher kleinräumig zu veränderten Fließbewegungen und 
Druckverhältnissen innerhalb des Grundwasserleiters führen. Nähere Aussagen zu den sich 
voraussichtlich einstellenden Grundwasserständen können anhand der vorliegenden Datenlage 
nicht getroffen werden.

Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluß der Bezirksregierung zu Entscheidungen 
über Stellungnahmen:



Von einer Interaktion des Teiches mit dem Berkelquellbereich ist auszugehen. Zu beachten ist 
außerdem, dass eine tiefere Sohle des neuen Teiches Einfluss auf das Abflussverhalten/bzw. die 
Überlaufschwelle des Teiches nimmt.

Eine Vertiefung des Teiches sollte darüber hinaus vermieden werden, um keine neue Ver-
bindung zu (Grund-)Wasser führenden Schichten herzustellen. Das potenzielle Herstellen eines 
neuen Fließweges durch das Erschließen anderer (Grund-) Wasserführender Schichten sollte 
vermieden werden, da hierdurch andere Quellaustritte vermindert werden oder sogar zum 
Erliegen kommen können.

Die privaten Einwender, die auch Mitglied der Partei B90/Die Grünen sind, hätten somit schon vor 
Rechtskraft des Planfeststellungsbeschluß um die Interaktion zwischen Grundwasser und Tiefe 
des auszuhebenden Teiches wissen müssen.

Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluß der Bezirksregierung zu Entscheidungen 
über Stellungnahmen:



Ferner wird seitens der Fraktion B90/Die Grünen behauptet, dass erst in der „finalen Phase“, 
gemeint ist wohl die Bauphase, entschieden werden kann, wo genau der Teich anzulegen 
wäre. Erst bei Ablassen des Teiches würde sich das Quellgeschehen ablesen lassen. Leider 
wäre jedoch der Weiher unverändert an einer Stelle angelegt, an dem sehr starke Quellen 
austreten.

Stellungnahme Stadt Billerbeck:
Aufgrund der Kenntnis der Quellaustritte im Böschungsbereich der nördlichen und nordöstlichen 
Böschung des vorhandenen Teiches war die Anlage eines Restteiches zwingend logisch im 
südöstlichen Bereich anzulegen, um einen „Freien Abfluss“ der Quellaustritte in die Richtung 
südwestlich befindliche Berkel zu gewährleisten. Dies wurde auch in der Umweltausschußsitzung am 
13.11.2018 in der Vorlage geschrieben: „ Im Südosten des bestehenden Berkelquellteichs wird ein 
neuer kleiner Teich angelegt, so dass weiterhin ein Stillgewässer in kleinerer Form vorhanden sein 
wird.“  Die Behauptung ist somit nachweislich falsch!



Weiterhin wird seitens B90/Die Grünen vorgeworfen, dass der Teich nicht in der 
planfestgestellten Tiefe hergestellt wurde

Stellungnahme Stadt Billerbeck:
Dieser Vorwurf ist nicht mehr nachvollziehbar und widersprüchlich. Einerseits sollen 
Quellaustritte freigelegt worden sein und dieses hätte zur nachteiligen Entwicklung beigetragen 
und andererseits soll nicht tief genug ausgehoben worden sein. Wenn aber das Freilegen von 
Quellaustritten unerwünscht sein soll, dann ist zwingend ein „tiefer baggern“ zu unterlassen. Die 
Vorwürfe, das einerseits Quellen angeschnitten wurden und andererseits nicht tief genug 
ausgebaggert wurde, widersprechen sich damit und sind in sich inkonsistent.
Außerdem kann im Vergleich der Planung zur Ausführung nachgewiesen werden, dass die 
Behauptung falsch ist. 



 

Die Genehmigungsplanung:



Die Genehmigungsplanung:

113,80- 112,00 = 1,80 m Tiefe



Seitens B90/Die Grünen wurde weiter vorgeworfen, es wäre unter wesentlicher Abkehr von 
der planfestgestellten Lösung ein Pflege- und Entwicklungskonzept aufgestellt worden und 
bemängelt die fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit

Planfeststellungsbeschluß der Bezirksregierung:
4.3           Im Rahmen der Ausführungsplanung ist in Abstimmung mit dem Naturschutzzentrum 
und der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld ein Pflege- und 
Entwicklungskonzept zu erarbeiten.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist nicht gefordert.



Wasserrechtliche Abnahme d.d. Bezirksregierung (Höher Naturschutzbeh.; Untere Naturschutzbeh., Fischereiverband; Naturschutzbund; Umweltamt; 

Flurbereinigungsbehörde; Untere Wasserschutzbehörde; Bodenkundl. Baubegleitung; Ökol. Baubegleitung; Bezirksregierung Dez. 54; Bauüberwachung; Stadt Billerbeck) 



Der Berkelquellbereich wird zukünftig durch einen naturnahen Bereich, ein neu angelegtes 
Stillgewässer und einen Steg zwischen Stillgewässer und naturnahem Quellbereich geprägt. 
Durch das Zulassen von natürlichen, dynamischen Prozessen können sich die Quellgerinne 
sowie der Quellbereich zukünftig eigendynamisch und lebensraumtypisch entwickeln, so dass 
vielfältige Strukturen entstehen.

Insgesamt sind die Auswirkungen auf Natur, Landschaft und den Menschen zum deutlich 
überwiegenden Teil als sehr positiv zu bewerten.

Nichts anderes wird mit dem Pflege- u. Entwicklungskonzept dargestellt.

Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluß der Bezirksregierung Bewertung und 
Zusammenfassung:



Auszug aus dem Planfeststellungsbeschluß der Bezirksregierung zu Entscheidungen 
über Stellungnahmen:

Aufgrund der eingereichten 1.239 Unterschriften lässt sich weder eine Mehrheit gegen die 
Beseitigung des Teiches ableiten, noch lässt sich daraus ableiten, dass eine offene Wasser-
fläche der Wunsch vieler Bürger sein soll. Zum einen sind 1.239 Unterschriften nicht die 
Mehrheit bei zurzeit 9.440 Wahlberechtigten und zum anderen waren mit den 1.239 Unter-
schriften auch ökologische Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität gewünscht. 
Diese wiederum würden dem Ziel zur Erreichung einer offenen Wasserfläche widerspre-
chen.


